
Beitragsrückerstattung eingezahlter
Rentenbeiträge?
Beitrag von „Mel80“ vom 4. November 2009 21:52

Unter 5 Jahren Angestellenverhältnis hat man keinen Rentenanspruch. Man bekommt dann
seine Pension, die Rentenbeiträge verfallen, bzw. landen im Topf.

Deshalb die Möglichkeit, es sich auszahlen zu lassen.

Hatte vor paar Wochen bei uns im Bezirk nachgefragt und wurde auf diesen Link verwiesen:

http://www.buzer.de/gesetz/886/a12287.htm
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